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HALFEN Stud Connector HSC zur Endverankerung von Biegezugbewehrung in 
Stahlbetonbauteilen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und sechs Anlagen mit insgesamt 19 Seiten. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-21.8-1973 vom 21. November 2017, 
geändert durch Bescheid vom 1. März 2018. Der Gegenstand ist erstmals am 17. Dezember 2002 
unter der Nummer Z-15.6-204 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.   
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 
geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

Zulassungsgegenstand sind HALFEN Stud Connector HSC aus Betonstabstahl B500B mit 
Nenndurchmesser 12, 14, 16, 20 oder 25 mm mit ein- oder beidseitig aufgestauchten 
rechteckigen Ankerköpfen. Alternativ können HSC-Anker mit Nenndurchmesser 12 oder 
14 mm aus nichtrostendem Betonstahl B500 NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4362 bestehen. 
Ausführungsbeispiele sind in Anlage 1 angegeben.  
Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von Stahlbeton-
bauteilen unter Verwendung von HALFEN Stud Connector HSC zur Endverankerung von 
Biegezugbewehrung mit rechteckigen Ankerköpfen, z. B. in Rahmenendknoten, Konsolen, 
Balken und Platten nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit einer 
Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C70/85 sowie einer Rohdichte 
zwischen 2000 kg/m³ und 2600 kg/m unter statischer, quasi-statischer sowie ermüdungs-
wirksamer Beanspruchung. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften 
Das Ausgangsmaterial der Anker muss die Eigenschaften eines B500B nach DIN 488-1 oder 
B500 NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4362 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
aufweisen. 
Die Bruchlast eines Ankers beträgt mindestens 

Pu  = ft • As 
mit Pu  = Bruchkraft im Anker 

ft = Mindestzugfestigkeit des verwendeten Betonstahls (550 N/mm²) 
  As = Istquerschnitt des Ankers 
Die freie Unterkopffläche beträgt das Achtfache der Querschnittsfläche des Ankerschaftes. 
Die Abmessungen und zulässigen Toleranzen müssen Anlage 2 und dem hinterlegten 
Datenblatt entsprechen. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

Die Ankerköpfe der HSC-Anker werden im Herstellwerk aufgestaucht. Dabei wird auch die 
Kennzeichnung auf dem Kopf eingeprägt. 
Eine Abbrennstumpfschweißverbindung der HSC-Anker ist mit den im Deutschen Institut für 
Bautechnik hinterlegten Abbrennstumpfschweißparametern durchzuführen. Herstellwerke, 
die HSC-Anker nach dieser Zulassung schweißen, müssen nachgewiesen haben, dass sie 
hierfür geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn  
- die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach DIN EN 1090-2 erfolgt 
und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens der EXC 4 nach DIN EN 1090-1 vorliegt 
und  
- die Anforderungen nach DIN EN ISO 17660-1 in Verbindung mit der DVS-Richtlinie 
DVS 1708 und den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 
oder DIN EN 1993-1-4 eingehalten sind. 

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung 
Verpackung, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die Anker nicht beschädigt 
werden. 
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2.2.3 Kennzeichnung 
Der Lieferschein der Anker muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet 
werden und den Ankerdurchmesser enthalten. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Den Ankern ist auf jeden Kopf eine 
Kennzeichnung entsprechend Anlage 2 einzuprägen. 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Überein-
stimmungserklärung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines 
Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Für die Erteilung des Übereinstimmungs-
zertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produkt-
prüfungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle 
sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.  
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im 
Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:  
− Beschreibung und Prüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:  

Der Hersteller der HSC-Anker muss sich davon überzeugen, dass die für den Betonstahl 
B500B nach DIN 488-1 bzw. B500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
geforderten Eigenschaften durch Werkkennzeichen und Ü-Zeichen belegt sind. 

− Nachweise und Prüfungen, die am Bauprodukt durchzuführen sind: 
Die Bruchlast ist in einer Prüfanordnung gemäß hinterlegtem Prüfplan festzustellen. 
Die im hinterlegten Datenblatt "HSC-Anker" angegebenen Abmessungen sind zu prüfen 
und die dort angegebenen Toleranzen einzuhalten.  

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind entsprechend dem beim 
Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Prüfplan 
aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben 
enthalten:  
− Bezeichnung des Bauproduktes, 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts, 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen.  

2.3.3 Fremdüberwachung 
In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine 
Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Im 
Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen und es 
sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen 
obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.  
Im Rahmen der Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Proben gemäß 
hinterlegtem Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen sowie die Ergebnisse der Prüfung 
aufzuzeichnen und auszuwerten. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen.  

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung und Bemessung 
3.1.1 Allgemeines 

Für Planung und Bemessung gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, 
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.  

3.1.2 Nachweis gegen Ermüdung 
Der Nachweis gegen Ermüdung ist gemäß DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, 
Abschnitt 6.8 zu führen. Als Kennwert der Ermüdungsfestigkeit ist für die Durchmesser 
12 bis 20 mm eine Spannungsschwingbreite von ΔσRsk = 80 N/mm² für N = 2 • 106 Last-
zyklen und für den Durchmesser 25 mm eine Spannungsschwingbreite von 
ΔσRsk = 70 N/mm² für N = 2 • 106 Lastzyklen anzunehmen (siehe DIN EN 1992-1-1, 
Bild 6.30). Die Spannungsexponenten der Wöhlerlinie sind mit k1 = 3,5 bis 2 • 106 Lastzyklen, 
k1 = 3 von 2 • 106 bis 107 Lastzyklen sowie k2 = 5 anzusetzen. 

3.1.3 Rahmenendknoten 
 Die Mindestabmessungen der Bauteile nach Anlage 3, Tabelle 2 sind einzuhalten. 
 Die Ausmitte der Riegelquerkraft darf nicht größer sein als die Breite des Riegels. 
 Die Riegelhöhe darf das Zweifache der Stützenbreite nicht überschreiten.  
 Entwurf und Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 erfolgen entsprechend Anlage 3, in 

Anlehnung an DAfStb-Heft 532. 
3.1.4 Konsolen 

Die Mindestabmessungen der Bauteile nach Anlage 4, Tabelle 3 sind einzuhalten. 
Entwurf und Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 erfolgen entsprechend Anlage 4 und den 
Annahmen von DAfStb-Heft 600, Anhang J. 
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3.1.5 Nachträglich ergänzte Querschnitte 
Für nachträglich ergänzte Querschnitte bei Rahmenendknoten oder Konsolen entsprechend 
Anlage 5, darf bei fachgerechter Ausführung die gleiche Druckstrebentragfähigkeit voraus-
gesetzt werden, wie in monolithischen Querschnitten. Der Anschluss der Zuggurtbewehrung 
an die Stütze erfolgt mit Halfen HBS-05-Bewehrungs-Schraubanschlüssen gemäß 
ETA-21/0800.  

3.1.6 Balken und Platten 
Die Mindestabmessungen der Bauteile nach Anlage 6, Tabelle 6 sind einzuhalten. 
Entwurf und Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 erfolgen entsprechend Anlage 6. 

3.2 Ausführung 
Bei Rahmenendknoten ist zwischen dem Schaft der HSC-Anker und dem seitlichen Bauteil-
rand mindestens ein Stab der Stützenbewehrung gemäß Anlage 3, Abschnitt 1 anzuordnen. 
Werden Konsolen oder Rahmenendknoten nicht monolithisch erstellt, sind die Regelungen 
nach Anlage 5 zu beachten. 
Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der von 
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungs-
erklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. 

Folgende Normen und Verweise werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Bezug 
genommen: 

− DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung 
− DIN 488-2:2009-08 Betonstahl -  Betonstabstahl 
− DIN EN 1090-1:2012-02 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: 

Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile; Deutsche 
Fassung EN 1090-1:2009+A1:2011 

− DIN EN 1090-2:2018-09 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: 
Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken; 
Deutsche Fassung EN 1090-2:2018 

− DIN EN 1992-1-1:2011-01 + A1:2015-03 
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 
+ A1:2014 und 

 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 + A1:2015-12 
  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: 

Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau + Änderung A1 

− DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Ergänzende Regeln zur 
Anwendung von nichtrostenden Stählen; Deutsche Fassung 
EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 

− DIN EN ISO 17660-1:2006-12 + Ber. 1:2007-08 
Schweißen - Schweißen von Betonstahl - Teil 1: Tragende 
Schweißverbindungen (ISO 17660-1:2006); Deutsche Fassung 
EN ISO 17660-1:2006, Berichtigungen zu 
DIN EN ISO 17660-1:2006-12 

− DAfStb-Heft 532:2002-08 Die Bemessung und Konstruktion von Rahmenknoten, Grundlagen 
und Beispiele gemäß DIN 1045-1, 1. Auflage 2002 
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− DAfStb-Heft 600:2012-09 Erläuterungen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA 
(Eurocode 2) 

− DVS 1708:2009-09 Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung der Hersteller-
qualifikation zum Schweißen von Betonstahl nach 
DIN EN ISO 17660-1:2006-12 oder nach 
DIN EN ISO 17660-2:2006-12 

− ETA-21/0800 Bewehrungsschraubanschluss Typ HBS-05 vom 6. Dezember 2021 
− Z-30.3-6 Erzeugnisse, Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostenden 

Stählen vom 5. März 2018 
− Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Fremdüberwachung 

eingeschalteten Stelle hinterlegt. 
− Der Prüfplan ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Fremdüberwachung 

eingeschalteten Stelle hinterlegt. 

Beatrix Wittstock Beglaubigt 
Referatsleiterin Kisan 
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